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Ergebnisprotokoll Bildungs-, Sport - und Sozialausschuss 

17.01.2024, Nr. BSS 2024/01 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Digitalwerkstatt Digital 

- Mündlicher Bericht 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 
 

Ergebnis: 

 

Der Bildungs- Sport- und Sozialausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

2. Schulkindbetreuung an städtischen Grundschulen 

- Rechtsanspruch ab 2026, Entwicklung Betreuungsbedarf 

- Kenntnisnahme 

Vorlage: 2024/014 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 
 

Ergebnis: 

 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

3. Schulkindverpflegung 

- Beschluss zur Ausschreibung der Bereitstellung des Ausgabepersonals in den Schul-

mensen Kuppelnau, Schule St. Christina und Schulzentrum Neuwiesen 

- Vorberatung 

Vorlage: 2024/009 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 
1. Dem Vorschlag der Verwaltung, die Bereitstellung des Mensapersonals mit dem Ziel der 

Vergabe an einen Personaldienstleister auszuschreiben wird zugestimmt. 

 
2. Die Ausschreibung erfolgt in folgenden Losen: 

Los 1: Mensa Kuppelnauschule 
Los 2: Mensa Schule St. Christina 

Los 3: Mensa Schulzentrum Neuwiesen 
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3. Die Vergabe soll zum Schuljahr 2024/25 erfolgen. 

 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach erfolgter europaweiter Ausschreibung die 

Vergabeentscheidung für die Stadt Ravensburg zu treffen. 

 

 

4. Schulkindbetreuung 

- Änderung Benutzungs- und Entgeltordnung 

- Vorberatung 

Vorlage: 2024/011 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 10  Nein 0  Enthaltung 1  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 
1. Der Änderung der Benutzungsordnung wird zugestimmt. Diese tritt ab dem 1. Februar 

2024 mit Wirkung zum Schuljahr 2024/25 in Kraft. 
 

2. Der Gemeinderat stimmt der geänderten Entgeltordnung für die Ferienbetreuung an 

Grundschulen zu, diese tritt ab 1. Februar 2024 in Kraft. 
 

3. Der Gemeinderat stimmt der geänderten Entgeltordnung für die Schulkindbetreuung zu, 

diese tritt ab 1. September 2024 in Kraft. 
 

4. Eine weitere Anpassung der Elternbeiträge soll jeweils analog der Fortschreibung der 

Empfehlung der Kirchen und Kommunalen Landesverbände für Kindertageseinrichtun-
gen erfolgen (prozentuale Anpassung). Der Gemeinderat ist hierüber jährlich zu informie-
ren. 

 

 

5. Frühkindliche Bildung in Ravensburg für Kinder bis zum Schuleintritt 

- Anpassung der Berechnung der Kita-Elternbeiträge und Beschluss zur Elternbei-

tragstabelle für das Kita-Jahr 2024-2025 

- Beschluss 

Vorlage: 2024/013 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 11  Nein 1  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Die Elternbeitragstabelle (Anlage 1) für die Kindertagesstätten in Ravensburg werden ab 

01.09.2024 nach folgenden Grundsätzen angepasst:  
a. Die Anpassung erfolgt zukünftig durch die Verwaltung auf Grundlage der Fort-

schreibung der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der kommunalen Lan-
desverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für das jeweilige Kindergarten-
jahr sowie an den festgelegten Multiplikationsfaktoren je Betreuungszeit- bzw. -

art.  
b. Die vorläufigen Elternbeiträge werden bereits vor dem Anmeldestichtag für das 

neue Kita-Jahr veröffentlicht 
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2. Die Elternbeiträge für die Zeit ab 01.09.2024 werden vorläufig auf Grundlage der An-
nahme einer Erhöhung der Landesempfehlung um 8 % festgelegt (Anlage 2) 

a. Sollte die Erhöhung nach der Landesempfehlung geringer als 8 % ausfallen, so 

wird die Tabelle von der Verwaltung für das Kita-Jahr 2024-2025 ggf. um den ge-
ringeren Wert nach unten angepasst.  

b. Sollte die Erhöhung nach der Landesempfehlung höher als 8 % ausfallen, so wird 

die Erhöhung im Folgejahr (2025-2026) mitberücksichtigt.  
3. Die bisherigen Beschlüsse zu einzelnen Zuschlägen (Nr. 1 bis Nr. 5) nach Ziffer 2 des 

Sachverhaltes werden für die Zeit ab 01.09.2024 aufgehoben.  

 

 

6. Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten im Jahr 2024 

- Kenntnisnahme 

Vorlage: 2024/010 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 
1. Der Bericht über die Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten im Jahr 2024 wird zur 

Kenntnis genommen. 

 
2. Im Jahr 2024 beträgt das Budget für die Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten 

1.000.000 €. Die Finanzierung erfolgt über die Kostenstelle BS 3650010140, Sachkonto 
43180500 sowie AGM 1124024065, Sachkonto 42110570. 

 

 

7. Ausschreibung Ersatzbeschaffung von Schulmöbel und Möbel für Betreuungsräume an 

städtischen Schulen 

Rahmenvereinbarung für zwei Jahre 

- Grundsatzbeschluss 

Vorlage: 2024/007 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine öffentliche Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung 

von Schulmöbeln und Möbel für Betreuungsräume für die städtischen Schulen in 
Ravensburg durchzuführen. 

 
2. Die Leistungen werden beginnend ab 01.09.2024 als Rahmenvereinbarung für die Dauer 

von zwei Jahren ausgeschrieben. Der geschätzte Auftragswert für den Zeitraum von 2 
Jahren liegt bei rund 261.800 € brutto (220.000 € netto). 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, nach erfolgter Ausschreibung und Bewertung der Ange-

bote gemäß den Wertungskriterien die Vergabeentscheidung für die Stadt Ravensburg 

zu treffen. 
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8. Ausschreibung Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die städtischen Sporthallen 

Rahmenvertrag für fünf Jahre 

- Grundsatzbeschluss 

Vorlage: 2024/008 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine öffentliche Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung 

von Sportgeräten für die städtischen Sporthallen in Ravensburg durchzuführen. 

 
2. Die Leistungen werden beginnend ab 01.09.2024 als Rahmenvereinbarung für die Dauer 

von fünf Jahren ausgeschrieben. Die Laufzeit wird zunächst auf 2 Jahre festgesetzt, an-

schließend kann um 3 weitere Jahre verlängert werden. Der geschätzte Auftragswert für 
den Zeitraum von 5 Jahren liegt bei rund 261.800 € brutto (220.000 € netto). 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, nach erfolgter Ausschreibung und Bewertung der Ange-

bote gemäß den Wertungskriterien die Vergabeentscheidung für die Stadt Ravensburg 

zu treffen. 

 

 

9. Änderung der Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-

künfte 

- Anpassung der Nutzungsgebühren im Obdachlosenwesen und der Flüchtlingsunter-

bringung 

- Vorberatung 

Vorlage: 2024/012 

 

 
Abstimmung über den Antrag von StR Engler (CDU), dass eine Direktzahlung zwischen 
Kreis und Kommune erreicht werden soll. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 

    Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangenheit 0 

 

 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 
1. Der Gemeinderat beschließt die in Anlage 1 beigefügte Satzung zur Änderung der Sat-

zung über die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. 

 
2. Der Fortschreibung der Gebühren auf Grundlage der Kalkulation von 2020/2021 wird zu-

gestimmt. 
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10. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

 

 

 

Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft 

24.01.2024 

 

gez. Ulrike Engele 

Schriftführung 
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